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Sicherheitsdatenblatt 
Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II 

 
 

HYGO CLEAN Alkoholische Händedesinfektion Curacid® Curaman 
Art. Nr. GN0510199  *-001 / *-002 / *-003 / *-004

 
 

Abschnitt 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens 

1.1.  Produktidentifikator 

HYGO CLEAN Alkoholische Händedesinfektion Curacid® Curaman  

1.2.  Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird 

Verwendung des Stoffs/des Gemischs:    Desinfektionsmittel  Verwendungen, von denen abgeraten wird:  jede nicht bestim-
mungsgemäße Verwendung. 

1.3.  Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

Firmenname:  GastroNeeds - Christopher Oehmichen

Straße:    Zur Tiefthaler Grenze 30 

Ort:   D-99090Erfurt OT Salomonsborn

Telefon:   +49 (0) 36208 243 580 

E-Mail:     info@gastroneeds.de  Internet:   https://gastroneeds.de 

1.4.  Notrufnummer 

Giftinformationszentrum Mainz - Tel: +49 (6131) 19240 

Abschnitt 2: Mögliche Gefahren 

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

Gefahrenkategorien:   Entzündbare Flüssigkeiten: Entz. Fl. 2  

Gefahrenhinweise:   Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. 

2.2 Kennzeichnungselemente 

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

Signalwort:   Gefahr 

Piktogramme:    

Gefahrenhinweise:   H225    Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. 

Sicherheitshinweise:   P102    Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 

   P210    Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen  
     Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. 

   P233    Behälter dicht verschlossen halten. 

   P403+P235  An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten. 

   P501    Inhalt / Behälter der Entsorgung gemäß den örtlichen/nationalen/internationalen  
     Vorschriften zuführen. 

2.3 Sonstige Gefahren 

Bei Gebrauch Bildung explosionsfähiger/leichtentzündlicher Dampf/Luft-Gemische möglich.  

Die Stoffe im Gemisch erfüllen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemäß REACH, Anhang XIII. 
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Abschnitt 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 

3.1 Stoffe 

n.a. 

3.2 Gemische  

CAS-Nr. Bezeichnung Anteil

EG-Nr. Index-Nr. REACH-Nr.

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008  [CLP]

64-17-5 Ethanol (vgl. Ethylalkohol) 50 - 100 %

200-578-6 603-002-00-5

Flam. Liq. 2; H225

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16. 

Weitere Angaben: Das Produkt enthält keine gelisteten SVHC Stoffe > 0,1% gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 § 59 (REACH). 

Abschnitt 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 

Allgemeine Hinweise:  Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich, Betriebsanweisung oder  
Sicherheitsdatenblatt vorzeigen). Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.   
Ersthelfer: Auf Selbstschutz achten! 

Nach Einatmen:  Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.  
Bei Reizung der Atemwege Arzt aufsuchen 

Nach Hautkontakt:  Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Mit reichlich Wasser abwaschen. Bei Hautreizungen Arzt 
aufsuchen. 

Nach Augenkontakt:  Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit 
entfernen. Weiter ausspülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. 

Nach Verschlucken:  Mund gründlich mit Wasser ausspülen. Reichlich Wasser in kleinen Schlucken trinken lassen (Verdünnungsef-
fekt). KEIN Erbrechen herbeiführen. Niemals einer bewusstlosen Person oder bei auftretenden Krämpfen etwas 
über den Mund verabreichen. Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfällen ärztlichen Rat einholen. 

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 

Siehe Kapitel 2 und 11. 

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 

Symptomatische Behandlung. 

Abschnitt 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

5.1 Löschmittel 

Geeignete Löschmittel:  Kohlendioxid (CO2). Trockenlöschmittel. Alkoholbeständiger Schaum. Bei Großbrand und großen Mengen: 
Sprühwasser. 

Ungeeignete Löschmittel:  Wasservollstrahl 

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 

Im Brandfall können entstehen: Gase/Dämpfe, reizend. Kohlenmonoxid. Kohlendioxid (CO2). 

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 

Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät und Chemikalienschutzanzug tragen. Explosions- und Brandgase nicht einatmen. 

Zusätzliche Hinweise:  

Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Zum Schutz von Personen und 
zur Kühlung von Behältern im Gefahrenbereich Wassersprühstrahl einsetzen. Bei Großbrand und großen Mengen: Umgebung räumen. 
Wegen Explosionsgefahr Brand aus der Entfernung bekämpfen 
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Abschnitt 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren 

Personen in Sicherheit bringen. Alle Zündquellen entfernen. Den betroffenen Bereich belüften. Gas/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Kontakt 
mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Persönliche Schutzausrüstung tragen. (Siehe Abschnitt 8.) 

6.2 Umweltschutzmaßnahmen 

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Kanalisation abdecken. Flächenmäßige Ausdehnung verhindern (z.B. durch Ein-
dämmen oder Ölsperren). Bei Gasaustritt oder bei Eindringen in Gewässer, Boden oder Kanalisation zuständige Behörden benachrichtigen. 

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen. Den betroffenen Bereich belüften. 

Das aufgenommene Material gemäß Abschnitt Entsorgung behandeln. 

Verschmutzte Gegenstände und Fußboden unter Beachtung der Umweltvorschriften gründlich reinigen. 

6.4 Verweis auf andere Abschnitte 

Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7  

Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8  

Entsorgung: siehe Abschnitt 13 

Abschnitt 7: Handhabung und Lagerung 

7.1   Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 

Hinweise zum sicheren Umgang:   Für ausreichende Belüftung und punktförmige Absaugung an  kritischen Punk-
ten sorgen. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen. (Siehe Abschnitt 
8.) 

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:  Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. Maßnahmen  gegen elektrosta-
tische Aufladungen treffen. Im Dampfraum  geschlossener Systeme können 
sich brennbare Dämpfe  ansammeln. Bei Gebrauch Bildung explosionsfähiger / 
leichtentzündlicher Dampf / Luft-Gemische möglich. Erhitzen  führt zu Drucker-
höhung und Berstgefahr. 

Weitere Angaben zur Handhabung:  Schutz- und Hygienemaßnahmen: Siehe Abschnitt 8. 

7.2   Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 

Anforderungen an Lagerräume und Behälter: 

Behälter dicht geschlossen halten und an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren. Gegen direkte  Sonneneinstrahlung schützen. 
Ausreichende Lagerraumbelüftung sicherstellen. Sicherstellen, dass Leckagen  aufgefangen werden können (z.B. Auffangwannen oder Auf-
fangflächen). Nur im Originalbehälter  aufbewahren/lagern. 

Zusammenlagerungshinweise: 

Nicht zusammen lagern mit: Gas. Explosivstoffe. Entzündbare feste Stoffe. Selbstentzündliche (pyrophore) flüssige und feste Stoffe. Selbst-
erhitzungsfähige Stoffe oder Gemische. Stoffe und Gemische, die in  Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickeln. Entzündend 
(oxidierend) wirkende flüssige Stoffe. 

Entzündend (oxidierend) wirkende feste Stoffe. Ammoniumnitrat und ammoniumnitrathaltige Zubereitungen. Selbstzersetzliche Stoffe und 
Gemische. Organische Peroxide. Nicht brennbare giftige Stoffe. Radioaktive  Stoffe. Ansteckungsgefährliche Stoffe. 

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: 

Die Verpackung trocken und gut verschlossen halten, um Verunreinigung und Absorption von Feuchtigkeit zu vermeiden. 

Schützen gegen:  UV-Einstrahlung/Sonnenlicht. Hitze. Feuchtigkeit. Frost. 

Lagertemperatur:    15-25°C Lagerklasse nach TRGS 510: 3 (Entzündbare Flüssigkeiten) 

7.3   Spezifische Endanwendungen 

Siehe Kapitel 1. 
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Abschnitt 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen 

8.1   Zu überwachende Parameter 

Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)

CAS-Nr Bezeichnung ppm mg/m³ F/m³ Spitzenbegr. Art

64-17-5 Ethanol 500 960 2(II)

8.2   Begrenzung und Überwachung der Exposition/ Persönliche Schutzausrüstung 

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen: 

Für ausreichende Belüftung und punktförmige Absaugung an kritischen Punkten sorgen. 

Schutz- und Hygienemaßnahmen: 

Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Chemikalien müssen beachtet werden.  

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.  

Behälter nach Produktentnahme immer dicht verschließen.  

Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.  

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.  

Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe.  

Kontaminierte Kleidung ausziehen. 

Augen-/Gesichtsschutz: 

Empfohlene Augenschutzfabrikate: Gestell Brille (DIN EN 166) 

Handschutz: 

Bei längerem oder oftmals wiederholtem Hautkontakt:  Geeignete Schutzhandschuhe tragen. (DIN EN 374) 

Geeignetes Material:   Butylkautschuk. (0,5 mm)  / FKM (Fluorkautschuk). (0,4 mm)  

Durchdringungszeit (maximale Tragedauer):  8 h. 

Bei beabsichtigter Wiederverwendung Handschuhe vor dem Ausziehen reinigen und gut durchlüftet  aufbewahren.  

Vor Gebrauch auf Dichtheit / Undurchlässigkeit überprüfen. 

Es wird empfohlen, die Chemikalienbeständigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe für spezielle Anwendungen mit dem Handschuh-
hersteller abzuklären. 

Körperschutz: 

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen. 

Mindeststandards für Schutzmaßnahmen beim Umgang mit Arbeitsstoffen sind in der TRGS 500 aufgeführt. 

Atemschutz: 

Bei sachgemäßer Verwendung und unter normalen Bedingungen ist ein Atemschutz nicht erforderlich. 

Atemschutz ist erforderlich bei:  Grenzwertüberschreitung unzureichender Belüftung. 

Geeignetes Atemschutzgerät:  Gasfiltergerät (DIN EN 141). Filtertyp: A 

Die Atemschutzfilterklasse ist unbedingt der maximalen Schadstoffkonzentration (Gas/Dampf/Aerosol/Partikel) anzupassen, die beim Um-
gang mit dem Produkt entstehen kann.  

Bei Konzentrationsüberschreitung muss Isoliergerät benutzt werden!  

Die Tragezeitbegrenzungen nach GefStoffV in Verbindung mit den Regeln für den Einsatz von Atemschutzgeräten (BGR 190) sind zu be-
achten. 

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition: 

Produkt nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen lassen. 
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Abschnitt 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 

9.1   Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

Aggregatzustand:  flüssig 

Farbe:     farblos - gelb 

Geruch:  Alkohole 

pH-Wert (bei 20 °C):    7

Zustandsänderungen: 

Schmelzpunkt:   nicht anwendbar 

Siedebeginn und Siedebereich:  80 °C Flammpunkt:  <=21 °C 

Explosionsgefahren: 

Bei Gebrauch Bildung explosionsfähiger/leichtentzündlicher Dampf/Luft-Gemische möglich 

Untere Explosionsgrenze: 3,5 Vol.-% 

Obere Explosionsgrenze:    10 Vol.-% 

Zündtemperatur:  nicht bestimmt  

Selbstentzündungstemperatur: 

Gas:  425°C 

Zersetzungstemperatur:    nicht bestimmt  

Brandfördernde Eigenschaften: 

keine/keiner. 

Dampfdruck (bei 20 °C):  59 hPa 

Dichte (bei 20 °C):  0,88 g/cm³ N/A 

Wasserlöslichkeit:  mischbar  

Löslichkeit in anderen Lösungsmitteln: 

Nicht bestimmt 

Dyn. Viskosität: (bei 20 °C):    nicht bestimmt 

Kin. Viskosität: (bei 20 °C):    nicht bestimmt 

Auslaufzeit:  nicht bestimmt 

Dampfdichte:  nicht bestimmt 

Lösemittelgehalt:  74,00 % 

9.2.  Sonstige Angaben 

Festkörpergehalt:  nicht bestimmt 

26% Wasser. 
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Abschnitt 10: Stabilität und Reaktivität 

10.1 Reaktivität 

Es liegen keine Informationen vor. 

10.2 Chemische Stabilität 

Das Gemisch ist unter den empfohlenen Lagerungs-, Verwendungs- und Temperaturbedingungen chemisch  stabil. 

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 

Es liegen keine Informationen vor 

10.4 Zu vermeidende Bedingungen 

Schützen gegen: UV-Einstrahlung/Sonnenlicht. Hitze. Feuchtigkeit. 

Kann bei Verwendung explosionsfähige/entzündbare Dampf/Luft-Gemische bilden.  Erhitzen führt zu Druckerhöhung und Berstgefahr. 

10.5 Unverträgliche Materialien 

Zu vermeidende Stoffe: Oxidationsmittel, stark. Reduktionsmittel, stark. Starke Säure. starke Laugen. 

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte 

Im Brandfall können entstehen: Gase/Dämpfe, reizend. Kohlenmonoxid. Kohlendioxid (CO2). 

Abschnitt 11: Toxikologische Angaben 

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen Toxikokinetik, Stoffwechsel und Verteilung:  Keine Daten verfügbar. 

Akute Toxizität:   Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien  nicht erfüllt.  

CAS-Nr. Bezeichnung

Expositionsweg Dosis Spezies Quelle

64-17-5 Ethanol (vgl. Ethylalkohol)

oral LD50     >5000 mg/kg Ratte ECHA Dossier

inhalativ /4 h) Dampf LD50     124,7 mg/l Ratte ECHA Dossier

Reiz- und Ätzwirkung:  Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

Sensibilisierende Wirkungen:  Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

Krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Wirkungen: 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.  

Ethanol. (CAS-Nr.: 64-17-5): In-vitro Mutagenität: Keine experimentellen Hinweise auf in-vitro Mutagenität  vorhanden.  

Reproduktionstoxizität:  

Expositionsdauer:  18 Wochen  

Spezies:  CD-1 Maus.  

Methode:  OECD Guideline 416  

Ergebnis:  NOAEL = 20700 mg/kg/Tag  

Entwicklungstoxizität / Teratogenität:  

Expositionsdauer:  19d  

Spezies:  Sprague-Dawley Ratte.  

Methode:  OECD Guideline 414  

Ergebnis:  NOAEL = 16000 ppm (maternale Toxizität)  

Ergebnis:  NOAEL >= 20000 ppm (Teratogenität)  

Literaturhinweis:  ECHA Dossier  

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition: 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
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Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition: 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.  

Ethanol. (CAS-Nr.: 64-17-5):   Subchronische orale Toxizität  

Expositionsdauer:   90d  

Spezies:  Sprague-Dawley Ratte.  

Methode:  OECD Guideline 408  

Ergebnis:  NOAEL = 1280 mg/kg  

Literaturhinweis:    ECHA Dossier  

Aspirationsgefahr:  

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt  

Spezifische Wirkungen im Tierversuch:   

Keine Daten verfügbar. 

Allgemeine Bemerkungen: 

Lösungsmittel: 

Symptome:   Depression des Zentralnervensystems. Leber- und Nierenschäden. Benommenheit. Erbrechen. Übelkeit. 
Schwindel. Bewusstlosigkeit. Bewusstseinsstörungen. Rauschzustand. Erythem (Rötung) 

 Abschnitt 12: Umweltbezogene Angaben 

12.1 Toxizität  

CAS-Nr. Bezeichnung

Aquatische Toxizität Dosis [h] | [d] Spezies Quelle

64-17-5 Ethanol (vgl. Ethylalkohol)

Akute Fischtoxizität LC50 14200 mg/l 96 h Pimephales promelas ECHA Dossier

Akute Algentoxizität ErC50 275 mg/l 72 h Chlorella vulgaris ECHA Dossier

Akute Crustaceatoxizität EC50 5012 mg/l 48 h Ceriodaphnia dubia ECHA Dossier

Crustaceatoxizität NOEC 9,6 mg/l 9 d Daphnia magna ECHA Dossier

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 

CAS-Nr. Bezeichnung

Methode Wert d Quelle

Bewertung

64-17-5 Ethanol (vgl. Ethylalkohol)

 other guideline 84 % 20 ECHA Dossier

 Biologisch abbaubar.
 

12.3 Bioakkumulationspotenzial  

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser

CAS-Nr. Bezeichnung Log Pow

64-17-5 Ethanol (vgl. Ethylalkohol) -0,31

12.4 Mobilität im Boden 

Keine Daten verfügbar. 

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 

Die Stoffe im Gemisch erfüllen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemäß REACH, Anhang XIII. 

12.6 Andere schädliche Wirkungen 

Keine Daten verfügbar. Weitere Hinweise: Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. 
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Abschnitt 13: Hinweise zur Entsorgung 

13.1 Verfahren zur Abfallbehandlung 

Empfehlung: 

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.  

Wegen einer Abfallentsorgung den zuständigen zugelassenen Entsorger ansprechen.  

Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen können einer Wiederverwertung zugeführt werden.  

Die Zuordnung der Abfallschlüsselnummern/Abfallbezeichnungen ist entsprechend EAVK branchen- und  prozessspezifisch durchzuführen. 

Vorschlagsliste für Abfallschlüssel/Abfallbezeichnungen gemäß AVV: 

Abfallschlüssel Produkt:   070604   
Abfälle aus organisch-chemischen Prozessen; Abfälle aus  HZVA von Fetten, 
Schmierstoffen, Seifen, Waschmitteln, Desinfektionsmitteln und Körperpflege-
mitteln; andere  organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen.  
Als gefährlicher Abfall eingestuft. 

Abfallschlüssel Produktreste:   070604  
Abfälle aus organisch-chemischen Prozessen; Abfälle aus  HZVA von Fetten, 
Schmierstoffen, Seifen, Waschmitteln,  
Desinfektionsmitteln und Körperpflegemitteln; andere  organische Lösemittel, 
Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen.  
Als gefährlicher Abfall eingestuft. 

Abfallschlüssel ungereinigte Verpackung:  150110  
Verpackungsabfall, Aufsaugmassen, Wischtücher, Filtermaterialien und Schutz-
kleidung (a. n. g.); Verpackungen (einschließlich getrennt gesammelter kom-
munaler  Verpackungsabfälle ); Verpackungen, die Rückstände  gefährlicher 
Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe  verunreinigt sind.  
Als gefährlicher Abfall eingestuft. 

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel:  
Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln. 

Empfohlenes Reinigungsmittel:  
Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln 


